
Information

zur Erteilung einer Ausübungsberechtigung nach § 7b HwO
(sog. Altgesellenregelung)

Voraussetzung für die Erteilung einer Ausübungsberechtigung:

Hinweise zur leitenden Tätigkeit von mindestens 4 Jahren.

Ihr Ansprechpartner

Internet: www.hwk.de Dagobertstraße 2
E-Mail: t.karabulut@hwk.de 55116 Mainz

Tel:  06131 9992-302
Fax: 06131 9992-8302

Seit 01.01.2004 besteht die Möglichkeit, durch Erteilung einer Ausübungsberechtigung gemäß § 7b
Handwerksordnung eine Eintragung in die Handwerksrolle (zum Nachweis der berechtigten
Handwerksausübung) zu erreichen (ausgenommen die Gesundheitshandwerke und das
Schornsteinfegerhandwerk).

Eine Ausübungsberechtigung erhält, wer

1. eine Gesellenprüfung in dem zu betreibenden zulassungspflichtigen Handwerk oder in einem
mit diesem verwandten zulassungspflichtigen Handwerk oder eine Abschlussprüfung in einem
dem zu betreibenden zulassungspflichtigen Handwerk entsprechenden anerkannten
Ausbildungsberuf bestanden und

2. in dem zu betreibenden zulassungspflichtigen Handwerk oder in einem mit diesem
verwandten zulassungspflichtigen Handwerk oder in einem dem zu betreibenden
zulassungspflichtigen Handwerk entsprechenden Beruf eine Tätigkeit von insgesamt sechs
Jahren ausgeübt hat und

3. davon insgesamt vier Jahre in leitender Stellung.

Prüfungsabschluss, Beschäftigungszeiten als Geselle/Gesellin, wie auch die leitende
Funktionstätigkeit ist nachzuweisen, wobei der Nachweis durch Arbeitszeugnisse,
Stellenbeschreibungen oder in anderer Weise erbracht werden kann.

Eine leitende Funktionstätigkeit ist dann anzunehmen, wenn dem Gesellen/der Gesellin
eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnisse in einem Betrieb oder in einem wesentlichen
Betriebsteil übertragen worden sind.

Hierüber ist ein schlüssiger und konkreter Nachweis zu führen, z. B. durch eine
Arbeitgeberbescheinigung, die inhaltlich und detailliert die eigenverantwortlichen Tätigkeitsmerkmale
beschreibt.

Der bloße Hinweis auf eine Leitungsfunktion (z. B. Polier oder Vorarbeiter) ist nicht ausreichend.

Tarik Karabulut
Telefon: 06131 9992-302
Fax: 06131 9992-8302
Email: t.karabulut@hwk.de
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